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Einleitung 

A. Gegenstand der Untersuchung 

Zum 1. Januar 1958 trat das Gesetz gegen Weubewerbsbeschränkungen in 
Kraft. Es folgt, wie sich aus §§ 1 Abs. I, 15,25 Abs. 1 und 38 Abs. 1 GWB er-
gibt, grundsätzlich dem Verbotsprinzip: an bestimmte tatbestandlieh umschrie-
bene Verhaltensweisen sind eo ipso Sanktionsfolgen geknüpft; sobald eine 
Maßnahme spürbar wird, ist sie verboten und nichtig.! Diesen Grundsatz 
durchbrach die Urfassung des Gesetzes unter anderem in den §§ 99 bis 103 
GWB, wonach für bestimmte Wirtschafts bereiche, wie z.B. die Landwirtschaft 
und die Energieversorgung, das Verbotsprinzip nicht galt. An die Stelle des 
Verbots trat eine Mißbrauchsaufsicht, die wettbewerbsbeschränkende Maß-
nahmen bis zu einem bestimmten Maß erlaubt; Sanktionsfolgen treten nur ein, 
wenn eine Behörde sie im Rahmen einer Ermächtigungsgrundlage ausdrücklich 
verfügt.2 Unter eine solche Mißbrauchsaufsicht, die in vielen europäischen 
Ländern die Grundlage der Kartellgesetze bildet,3 hatte das GWB in § 102 auch 
die Banken und Versicherungen gestellt. Aufgrund dieser Vorschrift konnten 
Kreditinstitute leichter zusammenarbeiten als Unternehmen anderer Wirt-
schaftszweige. 

Die Sonderbehandlung des Kreditsektors war ein wichtiger Streitpunkt; ein 
Teil der Literatur erblickte in § 102 GWB eine ungerechtfertigte Privilegierung 
der Kreditwirtschaft, während ein anderer in der Vorschrift die Besonderheiten 
des Kreditsektors sachgerecht berücksichtigt sah. Mit der 5. Novelle des GWB, 
die am 1. Januar 1990 in Kraft trat, hat der Gesetzgeber auf die Diskussion über 
§ 102 GWB reagiert. Er hat die Vorschrift mit dem Ziel reformiert, Privilegien 
zu beschneiden und die nationale kartellrechtliche Behandlung der Kreditwirt-
schaft an die europäische anzugleichen.4 

! Vgl. nur Möschel, Recht der Weubewerbsbeschränkungen, Rz. 96. 
2 Möschel, Wettbewerb, Rz. 96. 
3 Vgl. Kuhlmann, Versicherungsrecht und Europäisches Wettbewerbsrecht, S. 36 ff. 
4 Vgl. Eckwerte, WuW 1988, S. 757 und die Begründung zu § 102 GWB, BT-Druck-

sache 11/4610, S. 29. 
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Die Novellierung des § 102 GWB ist Ausgangspunkt der Arbeit. Sie unter-
sucht zunächst nach deutschem und europäischem Recht getrennt, ob und in 
welcher Form eine Zusammenarbeit auf dem Kreditsektor erlaubt ist. Dazu 
werden nicht nur die Ausnahmevorschrift § 102 GWB und die Freistellungs-
möglichkeiten nach europäischem Recht erörtert, sondern auch die zugrunde-
liegenden Kartellverbote. Deren Reichweite. bestimmt maßgeblich mit, in wel-
chem Umfang die Wettbewerbsordnungen der Kreditwirtschaft eine Zusam-
menarbeit ermöglichen. Anschließend soll die deutsche Regelung der Zusam-
menarbeit auf dem Kreditsektor im Licht des europäischen Rechts betrachtet 
werden. Dabei wird vor allem geprüft, ob es dem Gesetzgeber gelungen ist, die 
deutsche an die europäische Wettbewerbsordnung anzupassen. 

B. Eingrenzung 

Die Untersuchung beschränkt sich auf den Bereich der Kreditwirtschaft, der 
für eine Freistellung nach § 102 GWB in Betracht kommt. Freistellungsfähig 
sind nur wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen von Kreditinstituten. 
Kreditinstitute sind, wie aus § 102 Abs. 1 Nr. 1 GWB allgemein gefolgert wird, 
alle Unternehmen, die nach §§ 6, 1 f. KWG durch das Bundesaufsichtsamt für 
Kreditwesen beaufsichtigt werden.5 Die Aufsicht erfaßt nach § 1 Abs. 1 KWG 
alle Wirtschaftsunternehmen, die Bankgeschäfte in einem solchen Umfang be-
treiben, daß sie einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Betrieb erfor-
dern.6 

Nicht unter § 102 GWB fallen nach § 101 GWB die Bundesbank und die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, so daß deren Verhalten von vornherein nicht 
Gegenstand dieser Arbeit ist. § 102 GWB ist auf diese Unternehmen auch des-
halb nicht anzuwenden, weil sie nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KWG keine Kre-
ditinstitute im Sinne des Gesetzes sind. Das gilt nach § 2 Abs. 1 Nr. 2,4,5,8 
und 9 KWG außerdem für die deutsche Bundespost - mit der Besonderheit des 
§ 2 Abs. 2 KWG - sowie die Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für 
Arbeit, private und öffentliche Versicherungsunternehmen, Unternehmen des 
Pfandleihgewerbes und Unternehmensbeteiligungsgesellschaften im Sinne des 

5 Emmerich, Kartellrecht, S. 454; Hausleutner, Die kartellrechtliche Bereichsaus-
nahme für das Kreditwesen und die Fachaufsicht nach dem Kreditwesengesetz, S. 11 ff.; 
Möschel, Das Wirtschaftsrecht der Banken, S. 398 f.; Möschel, Wettbewerb, S. 633; 
Möschel, in: ImmengaIMestmäcker, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, § 102 
Rdz.23. 

6 Vgl. dazu im einzelnen Bähre/Schneider, Kreditwesengesetz, § 1 Nr. 2 - 15; Sza-
gunn/Wohlschieß, Gesetz über das Kreditwesen, § 1 Rdz. 2 -9. 
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gleichnamigen Gesetzes.7 Wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen dieser 
Wirtschaftsuntemehmen, die nicht in den Anwendungsbereich des § 102 GWB 
fallen, werden nicht behandelt. 

7 Vgl. dazu im einzelnen Bähre/Schneider, § 1 NT. 2 bis 15; Szagunn/Wohlschieß, § 1 
Rz. 2 bis 9. 
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